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§ 747 ASVG Impfung gegen SARS-
CoV-2 im niedergelassenen Bereich

 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

1. (1)Die im niedergelassenen Bereich tätigen Ärztinnen und Ärzte, Gruppenpraxen bzw.

Primärversorgungseinheiten sowie die selbständigen Ambulatorien sind berechtigt, Impfungen gegen SARS-CoV-

2 mit dem vom Bund zur Verfügung gestellten und finanzierten Impfstoff auf Rechnung der Österreichischen

Gesundheitskasse durchzuführen.

2. (2)Die Österreichische Gesundheitskasse hat für die Durchführung der Impfung samt Aufklärung und

Dokumentation ein pauschales Honorar in Höhe von 15 Euro zu bezahlen. Zuzahlungen der Patientinnen und

Patienten sind unzulässig. Der Bund hat der Österreichischen Gesundheitskasse die ausgewiesenen tatsächlichen

Kosten für das Honorar aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds zu ersetzen.

(Anm.: Abs. 2a mit Ablauf des 31.3.2025 außer Kraft getreten)

3. (3)Für den Fall, dass der nach Abs. 1 oder nach § 384 Abs. 1 GSVG, § 378 Abs. 1 BSVG beziehungsweise § 263

Abs. 1 B-KUVG vom Bund zur Verfügung gestellte Impfstoff im Wege der öffentlichen Apotheken bezogen wird,

hat die Österreichische Gesundheitskasse diesen für ihre Leistung ein Honorar in Höhe von fünf Euro pro Vial

(Impffläschchen) zu bezahlen. Abs. 2 letzter Satz ist anzuwenden.

In Kraft seit 01.04.2025 bis 31.12.9999
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